Stadt Guben

Richtlinie der Stadt Guben

zur Förderung der Jugendarbeit

Gemäß § 35 Abs. 2 Nr. 10 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) vom 15.10.1993 (GVBL I S. 398), geändert durch Artikel 3 des 1. Gesetzes zur Funktionalreform im Land Brandenburg vom 30.06.1994 (GVBL 2.230) hat der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Guben in ihrer Sitzung am 31.03.1999 folgende Richtlinie beschlossen.

Präambel

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

1. Zuwendungszweck

Die Stadt Guben gewährt nach Maßgabe der Richtlinie Zuwendungen für die Förderung der offenen Jugendarbeit, die durch gemeinnützige Gubener Jugendvereine und eingetragene Vereine mit jugendoffenem Angebot wahrgenommen wird.

Die Jugendarbeit umfasst schwerpunktmäßig:

· außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,

· Kinder- und Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,

· arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,

· internationale Jugendarbeit,

· Kinder- und Jugenderholung,

· Jugendberatung

2. Rechtsanspruch

Die finanziellen Zuwendungen sind freiwillige Leistungen der Stadt Guben im Rahmen der Selbstverwaltungsaufgaben. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Die für die Jugendförderung veranschlagte Summe des jährlichen Haushaltsplanes ist Basis der finanziellen Zuwendungen.

3. Zuwendungsempfänger

Gemäß Punkt 1 der Richtlinie sind gemeinnützige Jugendvereine und eingetragene Vereine mit jugendoffenem Angebot, die

· gemäß ihrer Satzung Aufgaben entsprechend dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) wahrnehmen,

· ihren Sitz in Guben haben und

· überwiegend Jugendliche der Stadt Guben betreuen,

berechtigt, finanzielle Zuwendungen zu erhalten.

4. Gegenstand der Förderung

Gefördert werden die Bereiche:

4.1. Projektförderung der offenen Jugendarbeit

4.2. Zuschuss zur Werterhaltung von Jugendeinrichtungen/Jugendräumen

4.3. Ausstattungen mit einem Einzelpreis bis 409,00 € (Netto) für Jugendeinrichtungen /
       Jugendräume

4.4. Betriebs- und Sachkosten

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

Förderbereich 1:

Anteilsfinanzierung für Projekte der offenen Jugendarbeit bis zu 25% 1) der Haushaltsmittel des Budgets für Jugendförderung

Förderbereich 2:

Zuschuss für Werterhaltung von Jugendeinrichtungen/Jugendräume, wenn die Jugendeinrichtung/Jugendraum auf der Grundlage eines Miet- oder Pachtverhältnisses betrieben wird bzw. ein Eigentumsnachweis erbracht wird.

Zuschuss bis zu 25 % 1)  der Haushaltsmittel des Budgets für Jugendförderung.

Förderbereich 3:

Zuschuss für vereinsspezifische Erstausstattung und Ersatzbeschaffung mit einer Zweckbindung von 5 Jahren.

Zuschuss bis zu 25 % 1) der Haushaltsmittel des Budgets für Jugendförderung.

Förderbereich 4:

Zuschuss für Betriebs- und Sachkosten für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. 

Zuschuss bis zu 25 % 1)  der Haushaltsmittel des Budgets für Jugendförderung.
1) Bei Nichtausschöpfung eines Förderbereichsanteiles kann bei Bedarf eine Umverteilung der

   Mittel im Rahmen des verfügbaren Gesamtbudgets erfolgen.

6. Antragsverfahren

6.1. Antragsberechtigung

Für die Förderbereiche 1 und 4 sind alle gemeinnützigen Gubener Jugendvereine und eingetragenen Vereine mit jugendoffenem Angebot berechtigt, Anträge zu stellen.

Für die Förderbereiche 2 und 3 sind alle gemeinnützigen Gubener Jugendvereine und eingetragenen Vereine mit jugendoffenem Angebot, die 

- hauptamtlich pädagogisches Fachpersonal beschäftigen,
- mindestens ein Angebot von 20 Stunden/Woche nachweisen,
- auf Grundlage einer Konzeption arbeiten und
- eine Projektplanung vorlegen,

berechtigt, einen Antrag zu stellen.

Träger, die ausschließlich auf ABM-Basis arbeiten, sind davon ausgeschlossen.

6.2. Antragsverfahren

 Die Anträge (Vordruck) einschließlich der Anlagen sind vollständig an die  

 Stadtverwaltung Guben, Fachbereich IV, Jugend und Sport zu richten. Dem Antrag für  

 die Förderbereiche 2 und 3 sind jeweils 3 Kostenangebote beizufügen.

6.3. Antragstermine

 Für alle Förderbereiche erfolgt die Bedarfsanmeldung bis zum 01.10. des Vorjahres.

 Förderbereich 1:
Antragstellung bis 30.03. und 30.09. des laufenden Jahres

 Förderbereich 2, 3 und 4:
Antragstellung bis 30.03. und des laufenden Jahres

 Für das Jahr 1999 gilt als Antragsfrist für die Förderbereiche 2, 3 und 4 der 30.04.1999.

6.4. Die Antragsstellung bei der Stadt Guben hat generell nachrangigen Charakter. 
       Fördermöglichkeiten auf Kreis- und Landesebene sind durch die Antragsteller vorrangig 
       zu erschließen.

7. Bewilligungsverfahren

Über die Förderfähigkeit des Antrages entscheidet der Fachausschuss der Stadtverordneten-versammlung. Bei Maßnahmen, die sich gleichen, ist diejenige vorzuziehen, die stärker an den Interessen der Betroffenen orientiert ist. Mit der Empfehlung des Fachausschusses entscheidet der Hauptausschuss bzw. die Stadtverordnetenversammlung (gemäß Hauptsatzung der Stadt Guben) über die Bewilligung des Antrages. Bei finanziellen Notlagen der Antragssteller, die zur Beendigung der Jugendarbeit im Sinne Punkt 1. führen könnten, ist eine gesonderte Antragsstellung an den Ausschuss für Soziales, Bildung, Jugend und Kultur möglich. Die Notlage ist zu begründen.

8. Auszahlung

Die Auszahlung erfolgt unmittelbar nach der finanziellen Zuwendung auf das Konto des Zuwendungsempfängers.

9. Verwendungsnachweis

Der Verwendungsnachweis für die Zuwendung wird unter Anwendung des Vordruckes (Verwendungsnachweis) nach Erfüllung des Zuwendungszweckes durch den Zuwendungsempfängers erbracht.

10. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die „Satzung zur finanziellen Unterstützung der Jugendarbeit in der Stadt Guben“ vom 25.06.1992 außer Kraft.

Guben, den 1.4.1999

G.   H a i n

Bürgermeister

